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Bauleitplanung der Gemeinde Hasbergen 
5. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 42 „Ortskern II“ nebst Begründung und Scoping-
Unterlage zum Umweltbericht 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hasbergen hat in seiner Sitzung am 06. März 
2012 die Aufstellung einer 5. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 42 „Ortskern II“ beschlos-
sen.  
 
Zum Verfahren zur 5. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 42 „Ortskern II“ erfolgt die Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Eine Scoping-Unterlage liegt der Be-
gründung als Anlage bei. 
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt 
gemacht. 
 
Der Geltungsbereich des Aufstellungs- und Auslegungsbeschlusses ergibt sich aus dem 
nachstehenden Planausschnitt: 
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Die allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Bauleitplanung können in der Zeit  
 

von 14. März 2012 bis 28. März 2012 
 
während der Sprechzeiten (montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, dienstags von 
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) im Rathaus, Martin-
Luther-Straße 12, Zimmer 314 eingesehen werden. 
 
Innerhalb des o. g. Zeitraumes hat die Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasbergen, 07. März 2012  
 
Der Bürgermeister 
 
i. A. gez. Bensmann (Sgl.) 
 
(Bensmann) 
 
         ausgehängt am: 07. März 2012 
 
Hinweis: Bereitstellung im Internet am 07. März 2012  abgenommen am:  
 
 


